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72519 Veringenstadt -Veringendorf 

Wert ermittlung sergebn isse 

(in Anlehnu ng an Anlage 2b WertR 2006} 

Für das Wohnhaus 

Flurstücksnummer 1130/1 

in Veringenstadt-Veri ngendorf, Jungnauer Straße 2 

Wertermitt lungssti chtag: 18.11.2024 

Bodenwert 

Entwicklungsstufe beitragsrechtlicher Zustand BW/Fläche 
(€/m'] 

baureifes Land frei 37,-

Objektdaten 

Gebäudebezeichnung/ Nutzung Baujahr 

Ergebnisse 

Liquidationswert : 

Wohnhaus 

Verkehrswert (Marktwert) : 

Bemerkungen 

Es war keine Innenbesichtigung möglich 

SachverstandlgenbOro BrTZER 
Blsmarckstraße 19 1 72336 Balingen 

1896 

rd. 40 .000,· € 

rd. 40.000,· € 

Tel. +49 7433 2107507 
info@svb-bitzer,de I www.svb -bitzer .de 

Fläche Bodenwert (BW) 
[m'] [€] 

1.079 40.000,-

GND RNO 
[Jahre} [Jahre] 

60 0 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 
Amtsgericht 

Sigmaringen 

Jungnauer Straße 2 
72519 Veringenstadt-Veringendorf 

Grundstück , bebaut mit einem Wohnhaus 

Jungnauer Straße 2 
72519 Veringenstadt-Veringendorf 

Gemeinde 

Veringenstadt 

Grundbuch von 

Veringendorf 

Nummer 

565 

Seite 4 von 44 

Bestandsverzeichnis 
Einlegeblatt 

1 

• 1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: 

Wertermittlu ngsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Ortsbesichtigung: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Sachverständlgenbüro BITZER 
Bismarckstraße 19 172336 8alingen 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Sigmaringen - Vollstre­
ckungsgericht vom 15.10.2024 soll zur Vorbereitung des Verstei­
gerungstermins der Verkehrswert geschätzt werden. 

Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wer­
termittlung bezieht. Die allgemeinen Wertverhältnisse bestim­
men sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag 
für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Ge­
schäftsverkehr (marktüblich) maßgebenden Umstände wie die 
allgemeine Wirtschaftslage, die Verhältnisse am Kapitalmarkt 
sowie die wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen 
des Gebiets . Diese Wertermittlung wird zum Wertermittlungs­
stichtag 18.11.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) erstellt. 

Der Quafüätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die. 
Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er 
entspricht dem Werterm ittlungsstichtag, es sei denn, dass aus 
rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grund­
stücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgebend ist. In dieser 
Wertermittlung entspricht der Qualitätsstichtag dem Werter­
mittlungsstichtag 18.11.2024. 

Zu dem Ortstermin am 18.11.2024 wurden die Beteiligten durch 
Schreiben vom 30.10.2024 fristgerecht eingeladen. Den Betei­
ligten wurde somit die Gelegenheit gegeben bei der Ortsbesich­
tigung anwesend zu sein. 

Es wu rde lediglich eine Außenbesichtigung des Objekts durch­
geführt. Für die nicht besichtigten oder nicht zugänglich ge­
machten Bereiche wird auftragsgemäß unterstellt, dass der 
während der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Berei­
che übertragbar ist. Ferner ist zu berücksichtigen, dass ver­
deckte Bauteile nicht besichtigt werden konnten . 

Tel. +49 7433 2107507 
info@svb -bitzer.de I www.svb-bitzer.de 
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Teilnehmer am Ortstermin : 

Eigentümerin gern. Grundbuch : 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen : 

Jungnauer Straße 2 Seite 5 von 44 
725 19 Veringenstadt. Veringendorf 

Des Weiteren war keine Dachbegehung zur näheren äußeren In­
augenscheinnahme der Dachkonstruktion sowie evtl. vorhande­
ner Aufdachanlagen (bspw. Schneefang-, Blitzschutz-, Solar­
oder Photovoltaikanlagen) möglich. 

Nur der Sachverständige. Der betreibende Gläubiger sagte eine 
Teilnahme im Vorfeld ab. Die Schuldnerin reagierte auf das Ein­
ladungsschreiben nicht und war beim Ortsbesichtigungstermin 
auch nach Verstreichen einer angemessenen Wartefrist nicht 
zugegen. Mehrere Klingelversuche blieben unbeantwortet . 

Entspricht namentlich der Schuldnerin im vorlieg enden 
Zwangsversteigerungsverfahren . Der Klarname ist dem Sachver­
ständigen bekannt, wird hier jedoc h aus Datenschutzgründen 
nicht genannt. 

Vom Auftraggeber wurden folgende Auskünfte und Unterlagen 
in digitaler Form beschafft: 

• städtische Auskunft aus dem Altlastenka taster, Baulastenver­
zeichnis und Meldebestätigungen vom 21.08.2024 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unte r­
lagen in digitaler Form beschafft: 

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte im 
Maßstab 1:500) vom 29.10.2024 

• Grundbuchabruf vom 30.10.2024 
• Bauakte von 1896 
• Behördliche Unterlagen und Auskünfte , insbesondere zur öf­

fentlich -rechtlichen Situation 

Sachverständigenbüro BITZER 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

Tel. +49 7433 2107507 
info@svb-bltzer.de I www.svb-bitzer.de 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland 

Kreis 

Gemeindetyp 

Baden-Württemberg 

Sigmanngen 

Verstädterte Raume - landllche Kreise. sonstige Ge­
meinden 

Landeshauptstadt (Entfernung zum Zentru m) 

Nachstes Stadtzentrum (Luftlinie) 

Stuttgart (69,0 km) 

Veringenstadt, Stadt (3,0 km) 

Elnwohner (Gemeinde) 

Haushalte (Gemeinde) 

2. 143 

1.070 

Kaufkraft pro Einwohner (Gemeinde) 1n Euro 

Kaufkraft pro Einwohner (Quartie r) in Euro 

25.454 

25.978 

Anteile der 8ev611cerung auf Gemeindeebene 

1. 500 6 

4 

2 

0 

-2 

Bevölkerungsentw icklung In % 

1. 200 

900 

600 

300 

0 1 
• Kinde r • Erwerbstätige 

Kaufkraft-Index 

97 

99 

l50 80 100 120 140 160 180 

f:\unoe~durcl'lS(hnn r 

Quelle: 

Quelle B•\IOtk•rungun t wic k lung: 

Sachverständigenb iiro BITZER 
Bismarckst ralle 19 1 72336 Balingen 
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Rentner 

Arbeltslo:renquote in 0/o 

4,1 

1 

- -

20 17 

--
2018 

Gemeinde 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

- --

2019 2020 202 1 

• Bundesland 

Auslände rquo te in 0/o 

- Quartie r 

Gem1:inde 

- BuncJ 

Mo~ rom.,rkt. m1rrom Mikromarketing ·Systeme und Consult GmbH s1-,ne1 lOl• I 

St.;utttk h.;, Amt.er d1111s 8u ri dPS. und der Lanoer Oatf'f'llf:tPn:' Oe.n~htanrl N~•n•nsuennu ntJ V4f:rs,on 2 0 
Du~~etac,rt 1020 

Tel, -t-49 7433 2107507 
lnfo@svb-bi12er.de I www.svb-bltzer.de J1 eiffii 
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Sachverständigenbilro BITTER 

Bismarckstraße 19 ( 72336 Balingen 

8 6 

on geo V1:rr,1lrltl1spre1sdatenbank. Stand 2024 

Tel. +49 7433 2107507 
lnfo@svb-bitzer .de I www.svb-bitzer.de 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

Wohnumfeldtypolog le (Quartier) 

Typische Bebauung (Quartier) 

nächster Bahnhof (km) 

nächster ICE-Bahnhof (km) 

nachste r Flughafen (krn) 

nachster ÖPNV (km) 

R R 

1 
1 

1 
1 

'\, 

© OpenStreetMap Contributors 2017 

' ,, 

Jungnauer Straße 2 Seite 8 von 44 
72519 Veringenstadt-Veringendorf 

Arbeiter 1n kleinen Städten; Peripherie: Dörfer tn Randlagen 

1-2 Familienhäuser 1n homogen bebautem Straßenabschnitt 

Anschlussstel le Stockach-Ost (37,2 km) 

Bahnhof Venngendorf (0,6 km) 

Bahnhof Plochingen (64,1 km) 

Stuttgart (59,5 km) 

Busha ltestelle Venngendorf Rathaus (0,3 km) 

0 Alloem .. ,nM2l (),81em) 

~ ZaMam (6,8km} 

E;I Krank~nlh)US (6,8km) 

!;) Apotheke (2,8 km) 

&'JEKZ (7,6 km ) 

iji l<.lntJ~fQllf1 ... 11 (0,2 km) 

Grund~hule (2,9 km) 

~ Real~hule (7,2 kml 

t;l 11aup~<c11Ule (.t,9 km) 

rl'IGvn,,,aswm (1,2 km) 

l;1 ttochi.ch1•I~ (8,0km) 

er DB• Oahnhof (0,6km) 

Maßstab (1 :15.000) 

• 

• 
Quelle : Ma!«omarkt 1111crom Mikromarketing -Systeme una Consult t.mb ll <;1ant1 l0l4 

Beeinträchtigungen : 

Topografie : 

Sachverständigenb üro BITZER 

Bismarclcstr.iße 19 1 72336 Balingen 

überdurchschnittlich durch St raßenverkehr und angrenzende 
Bahngleise 

Hanglage, von der Straße ansteigend; 
Garten mit Nord- und Ostausrichtung 

Tel. +49 74 33 2107507 
1nfo@svb-bitzer.de I w ww.svb-bit2er .de iirzTR 

 



• 

2024-060 

Sachverständigenbüro BITHR 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

Jungnauer Straße 2 
72519 Veringenstadt-Veringendorf 

Tel. +49 7433 2107507 

info@svb-bitzer.de I www.svb-bitzer.de 
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Sachverständigenbüro BlnER 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

Jungnauer Straße 2 
72519 Veri ngenstadt -Veringendorf 

H 

Tel. +49 7433 2107507 
info@svb-bitzer.de I www .svb-bltler.de 

Seite 10 von 44 
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2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form : 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart : 

Jungnauer Straße 2 
72519 Veringenstadt-Venngendorf 

Straßenfront : 
ca. 26 m 

mittlere Tiefe: 
ca. 38 m 

Grundstücksgröße gern. Grundbuch: 
1.079 ffiz 

Bemerkungen: 
fast trapezförmige Grundstücksform 

überörtliche Verbindungsstraße; 
Straße mit starkem Durchgangsverkehr 

Seite 11 von 44 

Straßenausbau: voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege einseitig vorhanden 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und augenscheinlich in üblichem Umfang vorhanden: 
Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein­
samkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen­
scheinlich ersichtlich) : 

Altlasten: 

Anmerkung : 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss 

nachbarliche Grenzbebauung der Westgrenze durch eine Ga­
rage; 
eingefriedet durch Mauer, Zaun und Hecken 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Das Bewertungsobjekt ist im Bodenschutz- und Alt lastenkatas­
ter nicht als Verdachtsfläche aufgeführt. Untersuchungen (ins­
besondere Bodengutachten) hinsichtlich Altlastenverdacht lie­
gen nicht vor, gehören nicht zum Gutachtenauftrag und werden 
nicht vorgenommen . In dieser Wertermittlung wird das Bewer ­
tungsobjekt als altlastenfre ie Fläche unterstellt. 

In dieser Wertermitt lung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituat ion insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleicnskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchunge n und Nach­
forschungen wurden nicht angestellt . 

Sachverst'.indlgenbüro BITZER 
llismarckstr.iRe 19 1 72336 Balingen 

Tel. -+49 7 433 2107S07 
info@~vb,bit2er.de l www .svb-bltzer.de 

... 
... BITZER 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchl ich gesicherte Belastungen: 

Amts gericht 

s,g111ruln9en 

[IJ,lht i i..;r~ 
I• .:Ji„oJf l 

t1.a, ... ' .... r •• 

Jungnauer Straße 2 Seite 12 von 44 
72519 Veringenstad t-Veringendorf 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchab iruf vom 
30.10 .2024 vor. Hierna ch besteht in Abteil ung II des Griundbuchs 
fo lgende, vorl iegend nicht berücksicht igte Eint ragung: 

Gemein de 

Vc, ingc nstodt 

Gru ndbuch von 

Verlngen dort 

Nun,mer 

565 

Jt•H-•IJ U, 1 ,t t1 l :.J1•I'"' 

lwe lflr Al)l,;tloo g 

lo111INjObl all 

1 

1 ,,. l':'~'h f\. .... 10 k,y.,-,, 

2 1 

Anmerkung: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschutz: 

Sachverstä ndlgenbü10 BITZfR 

Bi!marckstraße 19 1 72336 Balingen 

Die Zwan g5verste1gerung 1s1 .-,geordnet. 
Beiug · Ersuchen des Arn1sgencnu S19mi.lflngen vom 09.08 ,oi4 (l K 
22/2 4 ). 
Eingetragen [ SIGQ.a9/728l2024 1 am 28.08 202A 

Schuldverhältn isse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeich-
net sind, werden in diesem Gutachten nicht berücksiichtigt. Es . 
wi rd davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schuldenbeiei -
ner Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berücksichtigt werden. 

Sonstige nicht einget ragene Lasten (z. B. begün,stigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen s10wie Ver­
unreinigungen (z. B. Altlasten) sind dem Sachverständ1igen nicht 
bekannt gemacht worden . Diesbezüglich wurden keine weite ­
ren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. Eine be­
hördliche Auskunft über das Bestehe n einer Wohnpreisbindung 
gern. § 17 WoBindG konnte nicht erteilt werden. Da in Abt. III 
des Grundbuchs keine Eintragung einer Förderbank. besteht, 
wird davon ausgegangen, dass eine derartige Wohnpreisbin ­
dung nicht besteht. 

Das Baulastenverzeichnis enthält nach Auskunft der Stadtver ­
waltung keine Eintragungen. 

Denkmalschutz besteht nach Auskunft der Stadtverwa ltung 
nicht. 

TeL -.49 7433 2107507 

lnfo@svb-bitzer.de I www .svb-bit1er de 
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72519 Veringenstadt-Veringendorf 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan : Der Bereich des Bewer tungsobjekts ist im Flächennutwngsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt . 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Bodenordnungsverfahren : 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Für den Bereich des Bewertlmgsobjektes ist kein rechtskräft iger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach§ 34 BauGB zu beurteilen. Gemäß§ 34 BauGB 
ist eine Bebauung zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein­
fügt und die Erschließung gesichert ist. Das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden . 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, w ird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen , 

dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren 
einbezogen ist. 

Dfe Werterm ittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer 
Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bau­
z.eichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde 
sachverständig plausibilisiert. Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden nicht festgestellt. Bei dieser 
Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baul ichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt_ 

Sachverständ lgenbüro BITZER 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV); 
tät) : 

beitragsrechtlicher Zustand: 

Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vor­
schriften und den tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar 
sirid. 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähntiche Abgaben. Das Bewer­
tungsgrundstück ist bezüglich der Beit räge für Erschließungsein­
richtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. Bei einer eventu ­
ellen Erweiterung der Nutzung können weitere Beiträge entste ­
hen. 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur öffentlich-rechtlichen Situation wurden tlw . per E-Mail, schriftlich und möglicher ­
weise mit Haftungsausschlüssen eingeholt. Vom Sachverständigen wird keine Haftung für die Richtigkeit der 
vorliegenden Auskünfte übernommen . Es wird empfohlen , vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüg­
lich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen 
einzuholen. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Das Objekt 
ist von der Schuldnerin eigengenutzt. Eine weitere Person mit demselben Nachnamen-vermutlich der Ehe­
partner der Schuldnerin - ist ebenfalls wohnhaft gemeldet. E.s wurden keine Mietenden , Pachtenden, Ge­
werbebetriebe, Maschinen oder Betriebse inrichtungen offensichtlich . 

Sachverständigenbüro BITZER 
Btsmarckstraße 19 1 72336 Balingen 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit be­
schrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Die Beschreibung der 
Gebäude, sowie der baulichen Anlagen stellt keine vollständige Aufzählung von Einzelheiten dar, sondern 
dient als Übersicht. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstat­
tungen beschrieben. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Un­
terlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr . In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten 1 die dann allerdings nicht wesentlich wert ­
erheblich sind, etwa Angaben zu Bodenbelägen wie Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen usw. Soweit einzelne 
Details nicht in der Beschreibung aufgeführt sind, bedeutet das nicht, dass sie in der Bewertung nicht be­
rücksichtigt wurden . 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. offensichtlich erkenn­
bar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel 
auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen , eine diesbezüglich ver­
tiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Eine Schadensbeurteilung ist nicht Gegenstand dieses Gutach­
tens. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Bauma­
terialien wurden nicht durchgeführt. 

Nach heutigem Stand der Wissenschaft wurden bis zu ihrem Verbot im Hochbau verschiedene Schadstoffe 
wie beispielsweise Asbest, Formaldehyd usw. eingesetzt. Vereinzelte Schadstoffe wurden erst in den 2000er 
Jahren verb oten wobei auch jüngere Baujahre nicht automatisch schadstofffrei sind, etwa durch die Verar­
beitung von Restlagerbeständen. Die Inhaltsstoffe, die bis etwa 1980 beim Bau von Fertighäusern eingesetzt 
wurden, gelten heute als problematisch . Eine Sanierung der eingebrachten Schadstoffe ist aufwändig und 
oft teuer. Konstrukt ive Mängel erschweren den Umgang mit diesen Bestandsgebäuden. Schadstoffe werden 
vielfach in zahlreichen Bauteilen vermutet (Abdichtungen, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Bodenbelägen 
usw.}. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in vorliegendem Bewertungsfall verschiedene Schad­
stoffe in diversen Bauteilen eingesetzt worden sein können. 

Außerdem wurden vorliegend keine Messungen oder sonstige Feststellungen über die Radonsituation im 
Gebäude durchgeführt oder getroffen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei energetischen Sanierungen eine 
Verminderung der Luftwechselrate eintreten und dadurch zu ·erhöhten Radonwerten in Innenräumen füh ­
ren kann . 

3.1 Wohnhaus 

3.1.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 

Baujahr: 

wesentliche Modernisierungen : 

Sachverständlgenbüro BITZER 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

Wohnhaus; 
zweigeschossig; 
nicht unterkellert; 
nicht ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 

1897 (gemäß Bauakte) 

augenscheinlich keine Wesentlichen; 
entsprechend dem äußeren Eindruck wurde ein handwerklich 
mangelhafter Austausch einiger Fenster und der Haustüren of­
fensichtlich 

Tel. +49 7433 2107507 
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Energieeffiz.ienz: 

Barrierefreiheit: 

Außenansicht: 

Jungnauer Straße 2 Seite 16 von 44 
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Zum Wertermittlungsstichtag lag kein Energieausweis vor. Es 
liegen keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, inwieweit 
sich das Nichtvorliegen eines derartigen Energieausweises auf 
die Preisbildung am Markt auswirkt. Das Nichtvorliegen des 
Energieausweises wird daher in dieser Wertermittlung nicht 
wertmindernd berücksichtigt. Es wird jedoch darauf hingewie ­
sen, dass Gebäude dieses Baujahres und Baualters regelmäßig 
nicht mehr in allen Punkten den Anforderungen wie sie das GEG 
an Wohngebäude stellt , entsprechen. Dies ist insbesondere bei 
Umbau-/ oder Modernisierungsarbeiten am Gebäude zu be­
rücksichtigen. 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. Die Türöffnun ­
gen sind nicht 90 cm breit oder breiter und nicht schwellenfrei. 
Eine barrierefreie Nachrüstung ist nicht möglich. Aufgrund der 
örtlichen Marktgegebenheiten (u. a. Altersstruktur , Nachfrage 
nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Objektart etc.) 
wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, dass der • 
Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwesentlichen 
Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit nicht in 
der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 

verputzt und gestrichen 

3.1.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Beigefügte Grundrisse dienen vorrangig der groben Anschauung. Der Sachverständige ist um eine maßstabs­
genaue Abbildung (1:100) bemüht. Einige Unterlagen wurden dem Sachverständigen teilweise schon in ko­
pierter Form zur Verfügung gestellt oder digital für nur bestimmte Druckerformate optimiert. Beim Kopie-
ren, Drucken, Scannen und Einfügen in dieses Gutachten kann es deshalb zu Verwerfungen des ursprüngli ­
chen Maßstabes gekommen sein. Vereinzelte Raumnutzungen, Durchgänge und Wandstellungen wurden 
möglicherweise schon von den Planungen abweichend erstellt oder im laufe der Jahre umgenutzt bzw. an­
gepasst. Die Raumbeschreibungen und Aufteilungen stimmen deshalb möglicherweise nicht (mehr) votlstän- . 
dig mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein . Nicht abgebildete Grundrisse konnten dem Sachverstän­
digen von den zuständigen Stellen nicht übermittelt werden. 

Sachverständlgenbüro BITZER 
Bismarckstraße l 9 1 72336 Balingen 
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Erdgeschoss: 
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Obergeschoss: 

Dachgeschoss: 
nicht ausgebaut 

.~ 
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3.1.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente : 

Umfassungswände : 

Innenwände : 

Geschossdecken: 

Treppen: 

Hauseingang(sbereich): 

Dach: 

Fachwerk 

vermutlich Bruchstein 

Holzfachwerk mit Ausmauerung 

Holzfachwerk mit Ausmauerung 

Holzbalken 

Holzkonstruktion 

zwei Eingangstüren aus Aluminium mit Lichtausschnitt 

Dachkonstruktion: 
Holzdach 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 

Dacheindeckung: 
Dachziegel 

Dachraum begehbar (besitzt Ausbaupotenzial); 
Dachflächen ungedämmt 

3.1.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 

Abwasseri nsta l latio ne n: 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

Lüftung: 

Warmwasserversorgung: 

SachverständlgenbOro BITZER 
Bismarckstrat?.e 19 1 72336 Balingen 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 

Ablei tung in kommunales Abwasserkanalnetz 

einfache Ausstanung 1 vermutlich technisch überaltert 

vermutlich E1nzelöfen 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf ­
tung) 

vermutlich Durchlauferhitzer oder Boiler 

Tel. +49 7433 2107507 
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3.1.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Boden-, Wand- und Deckenbeläge: 

Fenster: 

Türen: 

sanitäre Installati on: 

Zubehör (Küchenausstattung): 

Sachverständigenbüro BITZER 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

vermutlich in überalterten, abgenutzten Zuständen 

überwiegend doppelt verglaste lso-lierglasfenster im Kunststoff­
rahmen, handwerklich mangelhaft eingebaut 

vermutlich in überalterte n, abgenutzten Zuständen 

vermutli ch in überalte rten, abgenutzten Zuständen 

Es ist umstr itte n und wird regional unterschiedlich gehandhabt, 
ob Einbauküchen wesent licher Bestandteil des Gebäudes gern. 
§ 94 BGB, Zubehör gern. § 97 BGB oder bewegliches Vermögen 
sind. Nur wenn die Einbauküche als wesent licher Bestandteil 
oder als Zubehör anzusehen ist, ist das Eigentum an der Einbau­
küche im Rahmen der Zwangsversteigerung übergegangen. 
Maßgeblich können dabei verschiedene Abwägungen sein. -
Diese Vorgaben hat der BGH mit Versäumnisurteil vom 
20.11 .2008, Az.: IX ZR 180/07 gemacht: 

Wird eine Einbauküche regional in der allgemeinen Verkehrsan­
schauung als Zubehör betrachtet? Besteht die Küche aus vorge­
fertigten Systembestandteilen und kann an anderer Stelle auf­
gebaut werden ? Wurde die Küche durch den Eigentümer oder 
von einem Mieter angeschafft? Wie alt ist die Einbauküche? 

Das Amtsger icht Vaihihgen/ Enz hatte festgeste llt , dass es für 
den süddeutschen Raum nicht der Verkehrsauffassung entspre ­
che, Einbauküchen als Zubehör anzusehen (Az.: IX ZR 180/07). 
Ähnlich haben auch schon die OLGe Zweibrücken, Karlsruhe, 
Stuttgart und München entschieden. 

In der Folge sind Einbauküchen in Süddeutschland kein Zubehör 
und werden weder mitbewertet noch mitversteigert. In der -
Folge bleibt eine evtl. vorhandene Einbauküche in dieser Wer ­
termittlung wertmäßig unberücksichtigt. 
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3.1.6 Besondere Baute ile/ Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Besonnung und Bellchtung: 

Bauschäden und Baumängel: 

wirtschaft liche Wertminderungen: 

Allgemeinbeurteilung : 

Sachverständigenbüro BITZER 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

nach Süden und Osten ausgerichtete Wohnräume, geringe 
Fensteröffnungen, relativ offene Nachbarbebauung 

baualtersbedingt Abnutzungen aufgrund von Alter und unterlas­
senen Instandhaltungs- und Modernisie rungsmaßnahmen , 
handwerklich mangelhaft eingebaute Fenster und Türen, feh­
lende Fassadenteile; 

Verdacht auf Hausschwamm wurde nicht offensicht lich, es war 
allerdings keine Innenbesichtigung möglich; 

Es wird darauf hingewiese n, dass der unterzeichnende Sachver­
'Ständige für die Ermittlung von Schäden und/oder Mängeln im 
Hochbau nicht öffentlich bestellt und vereidigt und für eine gut­
achterliche Feststellung hierüber nicht ausreichend sachkundig 
ist. Zur Ermittlung der genauen Mängel und/oder Schäden in 
den baulichen Anlagen und der Kosten für die Beseit igung der 
festgestellten Mängel und/oder Schäden wären die Feststellun ­
gen eines Sachverständigen für Mängel im Hochbau erforder ­
lich. 

unwirtschaftliche Grundrisse, "gefangene" Räume (sind nur 
durch andere Zimmer zu erreichen), mangelnde Wärmedäm ­
mung, mangelnder Schallschutz 

Der bauliche Zustand ist schlecht. Das Gebäude wurde seit sei­
ner Erstellung nicht durchgreifend modernisiert. Das Gebäude 
ist wirtschaftlich überaltert und nur noch eingeschränkt verwen ­
dungsfähig bzw. marktgängig. Eine wirtschaftliche Restnut­
zungsdauer ist nach sachverständiger Einschätz.ung nicht mehr 
erkennbar. 

Die Grenze zur abgelaufenen Restnutzungsdauer ist erreicht, 
wenn z. B. Vermietungen nur noch gegen Übernahme der Be­
wirtschaftungskosten stattfinden und es keine Perspektive gibt, 
die eine andere Entwicklung erwarten lässt bzw. diese Situation 
bereits länger anhält. Solche Situationen können eintreten, 
wenn durch eine veraltete Grundrissgestaltung mit z. T. heute 
rechtswidriger Anordnung der Räume (z. B. gefangene Räume) 
oder nicht zeitgemäßer Ausstattung (z. B. ohne Bad, oder WC 
außerhalb der Nutzungseinheit) eine Vermietung oder Verpach­
tung nicht mehr möglich ist oder nur sehr niedrigen Mieten oder 
Pachten sich finden lassen. 

Es ist klarzustellen, dass nach Ablauf der wirts chaft lichen Rest­
nutzungsdauer nicht bereits die Baulichkeiten technisch aufge­
hört haben zu existieren, sondern eine minderwertige wirt­
schaftliche Nutzung erfolgen kann. In Fällen dieser Art muss 
deutlich werden, dass ein wirtschaftllch handelnder Eigentümer 
durch den Abbruch des Gebäudes die Grundlage für einen Neu­
bau und damit für eine bessere wirtschaftliche Nutzung schafft 
oder durch Investitionen in das Gebäude wie z. B. durch 
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3.2 Nebengebäude 

Schuppen, Carport 

3.3 Außenanlagen 
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Umbauten und Modernisierungen die Voraussetzung für eine 
bessere Wirtschaftlichkeit und damit für eine längere Restnut­
zungsdauer schafft . 

Das Objekt entspricht insbesondere in energetischer Hinsicht 
sowie der Konzeption keinen modernen Wohnanforderungen: 
und weist erhebliche Ausstattungsmängel und unzweckmäßige 
Gebäudegrundrisse auf. Eine Freilegung des Grundstücks ist bei. 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise erforderlich. 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Hofbefestigung, Stützmauer, Einfrie­
dung (Mauer, Zaun, Hecken) 

• 

• 

Sachverständlgenbüro BITZER 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

Nach § 194 aauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) ,,durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf 
den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und 
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheiten und der Lage des Grundstücks oder des sonsti­
gen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu er­
zielen wäre. 11 

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den 
wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen. 

Nach den Vorschriften der lmmobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswerts das 
Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Ver­
fahren heranzuziehen(§ 6 Abs. 1, Satz 1 lmmoWertV) . Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungs­
objekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und 
den sonstigen Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu 
wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 lmmoWertV) . 

Der Grundstückssachverständige ist grundsätzlich frei in der Wahl seines Schätzverfahrens. Die Auswahl des 
Verfahrens liegt in seinem sachverständigen Ermessen. Bei der Wahl des Wertermittlungsverfahrens muss 
sich der Gutachter aber der allgemeinen anerkannten Regeln der Wertermittlungslehre bedienen und zu die­
sem Zweck alle ihm zugänglichen Erkenntnisquellen vollständig und sachgerecht auswerten und in nachvoll­
ziehbarer Weise dartun . Solche anerkannten Schätzpraktiken sind in den Regelwerken lmmoWertV und auch 
WertR veröffentlicht und in der BGH-Rechtsprechung anerkannt. 

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist möglich, wenn eine hinreichende Anzahl zum Preisver­
gleich geeigneter Vergleichskaufpreise verfügbar ist und auch hinreichend differenziert beschriebenen Ver­
gleichsfaktoren des örtlichen Grundstücksmarkts zur Bewertung des bebauten Grundstücks zur Verfügung 
stehen. Vergleichspreise und -faktoren werden regelmäßig für solche Objekte abgeleitet, von denen am 
Markt eine Vielzahl von grundsätzlich vergleichbaren Objekten gehandelt werden. Dies trifft regelmäßig auf 
standardisiertes Wohnungseigentum und möglicherweise auch standardisierte Einfamilienhäuse r zu. 

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite 
(Mieteinnahme, Wertsteigerung , steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkri­
terium „Kaufprei sbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr" das Ertragswertverfahren als 
vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen. 

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 - 34 lmmoWertV) ist durch die Verwendung des aus vielen Ver­
gleichskaufpreisen abgeleiteten liegenschaftszinssatzes (Reinerträge: Kaufpreise) ein Preisvergleich, in dem 
vorrangig die in dieses Bewertungstnodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungs­
dauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede bewirken. 

Mit dem Sachwertverfahren werden solch bebaute Grundstücke vorrangig bewertet , die üblicherweise nicht 
zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet (gekauft oder errichtet) 
werden . 

Das Sachwertverfahren (gemäß§§ 35 - 39 lmmoWertv) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichs­
kaufpreisen abgeleiteten Sachwertfaktors (Kaufpreise: Substanzwerte) ein Preisvergleich, in dem vorrangig 
die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Bodenwert/Lage, Substanzwert; 
aber auch Miet - und Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken. 
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Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Unbeba ute Grundstücke 
Bodenwertantei l 
bebauter Gru ndstücke 

Bebaute Grundstücke 
bei gel!ignc1cn Vergleichs­
faktoren. insbesondere bei 
Eigentumswohnunge n. Ein­
und Zwcifamilienhäw,ern. 
Reihenhäusern. Doppelhau s­
hälften 

Prc:ishcmes.,·ung 1wd1 Errrc1g.,­

/lihij!.kt:il dt!s Gru11dstiicks 

Mietwohnhäuser 
- gewerblich-indu striell 

genutzte Grund stücke 
- gemischt genutzte 

Grundstücke 
- öffentli ch genutzte 

Grundstücke 
- Sonderimm obi l ien 

(z. B. Dienstleistungs- und 
Freizeit immobi 1 icn) 

l'reishemes .'mng 11twl1 n .. •r­
kürper tell lf entel/1111x-.kosrl.'11 

- Ein- und Zweifamilien­
häuser 

Vergleichswertverfahren 
§§ 24 und 26 

lmmoWertV 

Ertragswertverfa hren 
§§ 27 bis 34 
JmmoWe1iV 

Trend 

Sachwertverfahren 
§§ 35 bis 39 
ImmoWcrtV 

Vergleichswert 

Ertragswe rt 

Sachwert 

1~ Kleiber 20:!I 

Im vorliegenden Bewertungsfal l handelt es sich um ein Wohnhaus ohne wirtschaft liche Restnutzungsdauer. 
Sind bauliche Anlagen nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich nutzbar (Liquidatio nsobjekte) -wie im vorliegen ­
den Bewertungsfall - ist von einem alsbaldigen Abbruch der aufstehenden Gebäude auszugehen, soweit dies 
rechtlich zulässig ist. In diesem Fall ist der Bodenwert um die ortsüblichen Freilegungskosten zu mindern , 
soweit dies marktgerecht ist(§ 40 Absatz 5 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 und§ 43 lmmoWertV). Nach 
Auskunft des zuständigen Gutachterausschusses wurden bis zum Wertermittlungssti chtag am regionalen Im­
mobi lienmarkt bei Transaktionen mit zur Freilegung vorgesehenen Objekten regelmäßig keine Freilegungs­
kosten in Abzug gebracht. Dies entspricht auch der sachverständigen Erfahrung aus vergleichbaren Regionen. 

Sachverständigenbüro BITZER 
Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 

Tel . .,.49 7433 2107507 
lnfo@svb-bitzer .de I wwwsvb -bit:2-ecde 
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4.1 Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert 
der baulichen Anlagen i . d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 lmrnoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre . 

liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer­
den (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV) . Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen 
Verhältnissen, der Lage und des Entwicklungszustandes gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nut­
zung, der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtl ichen Zustandes und der jeweils vorherrschenden 
Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleich­
bare unbebaute Grundstücke abgeleitet sind (§ 9 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 12 Abs. 2 und 3 lmmoWertV). Zur 
Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrlchtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutachteraus ­
schüsse verpflichtet(§ 193 Abs. 5 BauGB ;. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist bezogen auf den Quadrat­
meter der Grundstücksfläche (Dimension : €/m 2 Grundstücksfläche). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 lmmoWertV i. V. m. § 196 Abs.1 BauGB geeignete ri 
d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter Bodenrichtwert 
vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtig­
keit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen ) und seiner absoluten 
Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen , auch aus an­
deren Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt . Die Bodenwertermittlung erfolgt 
deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wer­
termittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsob ­
jekts (vgl.§ 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 lmmoWertV. 

Der Bodenrichtwert beträgt 50,- €/m 2 für den vorderen und 25,- €/m 2 für den hinteren Flurstücksbereich 
zum Stichta~ 01.01.2024. 

Sa,hverstiindlgenbüro BITZEII 
Bismarckstr.iße 19 1 72316 Balingen 

Tel. +49 7433 2l.07507 

lnfo@svb-bitzer .de I www .svb-bltzer.de 
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Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgruindstück in den wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale , Art und 
Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße und -zuschnitt - sind 
durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts zu berücksiicht igen (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 lm­
moWertV) . 

Das Bewertungsgrundstück entspricht in diesen Merkmalen ,m We!ientlichen dem Bodenrichtwertgrund ­
stück, weshalb diesbezüglich keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden . 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert = 50,- €/ m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 1 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 18.11.2024 X 1,0 El 

E1 

Die Umrechnu ng des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertve r hält nisse zum Werte rmitt lungsstichtag 
erfo lgt unter Verwendung der vom ört lichen Gutachterausschuss mlitgeteilten Bodenpreisentwickl ung zwi­
schen 2023 und 2024. Demnach wurde in diesem Zeitraum keine Bo,denwertänderung abgeleitet, was vor­
liegend so auch bis zum Wertermit t lungsstichtag unte rstellt wird. 

III. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert für den vor- = SO,- €/m 2 

deren Flurstücksbereich 

Fläche X 579 m2 E2 

beitragsfreier Bodenwert für den vorderen Flurstücksbereich = 28.950,- € 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert für den hin- = 25,-€/m 2 

teren Flurstücksbereich 

Fläche X 500 m2 E2 

beitragsfreier Bodenwert =- 12.500, -€ 

E2 

Die Aufteilung der Flächen in den vorderen und hinteren Flurstücksbereich, erfolgt auf Grundlage der vom 
Gutachterausschuss vorgenommenen Grenze der Richtwertzonen und der vorliege nden Liegenschaftskarte 
durch händisches Aufmaß. 

Der beitragsfreie Bodenwert bet rägt zum Wertermi tt lungsstichtag 18.11.2024 somit 28.950,- { + 12.500,- { 
= 41.450, - €, rd. 40.000 .- € 

SachverständigenbOro BlnER 

Bismarckstraße 19 1 7:2336 Balingen 

Tel. 1>49 7433 2107507 

info@svb-bltzer .de I www.svb-bitzer .dE 
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4.2 Verkehrswert 

Unter Wertermittlung wird der Vorgang der Ermittlung eines verlässlichen Markt -, Verkehrs- oder Belei­
hungswertes bezeichnet. Der "Wert" ist vom "Preis" zu unterscheidein, der das Ergebnis einer konkreten 
Tauschaktion zwischen zwei konkreten Marktteilnehmern ist. Der Wert kann deshalb auch als objektivierter 
Preis verstanden werden . Zwischen dem Wert und Preis sind Abweichungen möglich und üblich: BGH-Urteil 
vom 25. Oktober 1967 , AZ. VIil ZR 215/66: "Der Preis einer Sache muss ihrem Wert nicht entsprechen.'' Eben­
falls besteht die Möglichkeit, dass ein Objekt am Markt keine Nachfrage erfährt. Bei der Wertermittlung wird 
versucht eine möglichst objektive Aussage über den Wert einer Sache zu treffen. Eine wesentliche Rolle spielt 
dabei das Element der Schätzung. Der Wert ist deshalb keine mathema1t isch genau ermittelbare Größe, wes­
halb unterschiedliche Gutachter in der Regel zu verschiedenen Ergebnissen kommen . In den Wertermitt ­
lungsverfahren (d. h. zur Berechnung der Verfahre nsergebnisse) werden fü r die Einflussgrößen die jeweiligen 
wahrscheinlichsten Werte (d. h. deren arithmetischer Mittelwert) angesetzt. Ergebnis ist dann der durch­
schnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielende Preis, d. h. der Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB, der 
sich innerhalb einer mittels Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmbarnn Spanne bewegt. 

Es ist immer nur eine begrenzte Anzahl an Vergleichskaufpreisen verfügbar und diese Stichprobe ist auch 
nicht beliebig vergrößer bar. Zudem streuen Vergleichspreise und die Umrechnungen von den Eigenschaften 
der Vergleichsobjekte auf die des Bewertungsobjekts und sind mit bei,t immten Unsicherheiten verbunden . 
Demzufolge besitzt die mit allen Wertermi t tlungsverfahren erfolgte Schätzung des wahrscheinlichsten Ver­
kehrswertes keine 100 % Genauigkeit. Die Schätzung ist immer mehr odier weniger (un)genau; sie besitzt eine 
mehr oder weniger große Standardabweichung. D. h. der wahre Wert wird innerhalb einer bestimmten 
Spanne um den geschätzten Wert zu suchen sein. Dennoch sind Verkehrswerte exakt festzulegen. Verkehrs­
wertspannen wären für viele Situationen nicht dienlich , Verkehrswertspannen selbst helfen auch nicht wei­
ter. Richtig ermittelte Verkehrswertspannen beziehen sich nämlich-auf Signifikationsniveaus und wären ein­
zelfallweise zu bestimmen - eine Überforderung der Wertermittlungsprax is. Signifikationsniveaus = statisti­
sche Wahrscheinlichkeit, dass z. B. 90 % aller Kaufpreise innerha lb diesetr Spanne liegen. Insbesondere wegen 
unterschiedlichen Ausgangsgrößen (Vergleichsobjekte} und subjektiver divergierender Zustandsanpassun­
gen gelangen verschiedene Sachverständige auch nur - wenn überharupt - ganz ausnahmsweise zu identi ­
schen Wertermittlung sergebnissen. Bei der Bewertung von sog. Standardobjekten (z. B. unbebaute Bau­
grund stücke; Ein-, Zwei- und Mehrfamilienwohnhäuser, Wohnungseigentum) ist unter "normalen Verhält ­
nissen" eine Wertgenauigkeit von ± 5 % -15 % zu erwarten. Dies insbesondere dann, wenn die sog. "erfor ­
derlichen Daten" (vgl. § 193 Abs. 5 BauGB) mit hinreichender Qualität verfügbar sind. Die Leistungsfähigkeit 
der Verkehrswerterm ittlung von Grundstücken wird in der Rechtsprechung für unter II Normalverhält nissen" 
und ohne Unsicherheiten bezüglich der Nutzbarkeit von einer Genauigkeit (range of valuation) von "bis zu± 
20 bis 30 %" ausgegangen; dies sind jedoch keine starren, sondern vom Einzelfall abhängige Toleranzgrenzen. 

Die Erwerbsquote , Kaufkraft und Bevölkerungsentwicklung am regionalen Markt ist weitestgehend durch­
schnittlich . Das Bewertungsobjekt ist abgenutzt und weist keine wirtschaftliche Restnutzungsdauer mehr auf. 
Zur Lage auf dem Grundstücksmarkt zum Wertermittl ungsstichtag im November 2024 ist festzustellen, dass 
mit Abrissobjekten bebaute Grundstücke in vergleichbar nachtei ligen Lagen wie im vor liegenden Bewer­
tungsfall nur sehr selten gehandelt werden. Die Verwertbarkeit wirdl deshalb als schwierig eingeschätzt. 
Preisnachlässe und längere Vermarktungszeiträume sind einzukalkulieren. 

Sind bauliche Anlagen nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich nutzbar (Liquidationsobjekte)- wie im vorliegen ­
den Bewertungsfall - ist von einem alsbaldigen Abbruch der aufstehenden Gebäude auszugehen, soweit dies 
rechtli ch zulässig ist. In diesem Fall ist der Bodenwert um die ortsüblichen Freilegungskosten zu mindern , 
soweit dies marktgerecht ist (§ 40 Absatz 5 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 und § 43 lmmoWertV) . Nach 
Auskunft des zuständigen Gutachterausschusses wurden bis zum Werte:rmittlungsstichtag am regionalen Im­
mobilienmarkt bei Transaktionen mit zur Freilegung vorgesehenen Objekten regelmäßig keine Freilegungs­
kosten in Abzug gebracht. Dies entspricht auch der sachverständigen Erfahrung aus vergleichbaren Regionen. 

Sachverstä ndigen büro BITZER 

Bismarckstr~ße 19 1 72336 Balingen 
Tel. t49 7433 2107507 

info@ svb-bitzer.de I www..svb-bitzer.de 
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Der Liquidat ionswert ergibt sich vor l iegend somit aus dem gerundeten Bodenwert . Es erscheint insofern als 
folgericht ig, den Verkehrswert entsprechend dem Liquidations wert abzuleiten. 

Der Verkehrswert fü r das mit einem Wohnhaus bebaute Grundstück in 72519 Veringendorf -Ver ingendorf, 
Jungnauer Straße 2, wird zum Wertermittlungsstichtag 18.11 .2024, gleich dem Liquidati onswert geschätzt, 
m it rd. 

40.000 € 

in Worten : vierzigtausend Euro 

Von der IHK Re ingen öffe ntlich be tellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
Chartered Surveyor 
HypZert F 

Der unterzei chnende Sachverständige wurde von der Industrie und Handelskammer Reutlingen öffentlich 
bestellt und vereid igt. Hierbei handelt es sich um die Anerkennung einer besonderen Qualifikat ion, die keine 
Voraussetzung für die Tätigkeit von Sachverständigen, jedoch ein Zeichen für geprüften Sachverstand und 
persönliche Zuverlässigkeit ist . Gerichte, Behörden und andere Auftraggebe nde können durch die öffentli che 
Bestellung darauf vertrauen , dass qualitativ hochwert ige, unabhängige und unparteiische Gutachten erstellt 
werden. Mitglieder des 1868 gegründeten Berufsverbands RICS durchlaufen außerdem entsprechende Eig­
nungsverfahren und ein Studium an einem akkreditierten Institut und befol gen u. a. einen strengen Verhal­
tenskodex m it dem Schwerpunkt des Kundenschutzes. 

• 

• 

Saclw erständ igenbilro BITZER 

Bismarckstraße 19 1 72336 Balingen 
Tel. +49 7433 2107507 
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Hinweise zum Urheberschutz, Haftung und Datenschutz 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung ist nur im Rahmen des Verwendungszwecks 
gestattet. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
Die Haftung für Kaufinteressenten, deren finanzierende Banken oder andere Dritte ist ausgeschlossen_ Dritte 
sind auf diese Vereinbarung bei Weitergabe des Gutachtens hinzuweisen. Muss der Sachverständige nach 
den gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe des vorliegenden Vertrags für einen Schaden aufkommen, 
der leicht fahrlässig verursacht wurde, so ist die Haftung, sofern nicht leben, Körper und Gesundheit verletzt 
werden, beschränkt. Ein Haftungsanspruch besteht in diesen Fällen nur bei Verletzung wesentlicher Vertrags­
pflichten und ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Unabhängig von 
einem Verschulden des Sachverständigen bleibt eine etwaige Haftung des Sachverständigen bei arglistigem 
Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme der Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt . Die Gesamthaftung aus diesem Auftrag wird auf 1.000.000,- (, je Einzelfall 
auf 100.000,- ( begrenzt. Schadensersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit der Übergabe des Gutachtens. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Balingen. Außerdem wird darauf hin­
gewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarten , Stadtpläne, Lagepläne, Luftbilder, 
u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder 
einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem 
darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens ver­
öffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. Das Gutachten wird in einer 
signierten PDF-Version geliefert. Für nachträgliche Änderungen wir keine Haftung übernommen. Nachträgli­
che Änderungen mit Täuschungs- und/oder Betrugsabsicht können strafrechtlich verfolgt werden . 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes ist Benjamin Bitzer, Bismarck­
straße 19, 72336 Balingen. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Erstellung einer Sachverständigenleistung 
aufgrund eines Gerichtsbeschlusses oder Beauftragung. Im Falle der Beauftragung durch ein Gericht ist die 
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 c) i. V. m. § 407 ZPO. Bei Gerichtsgutachten wird die Sachverständigenleistung 
beim auftraggebenden Gericht eingereicht, das es den Beteiligten zuleitet . In die Daten haben befugte Perso­
nen des Sachverständigenbüros Einsicht. Des Weiteren kann eine Vorlage des Gutachtens an die zuständige 
Bestellungsbehörde und/oder Zertifizierungsstelle zu Zwecken der aufsichtsrechtlichen Überprüfung der 
Sachkunde erfolgen, die die Sachverständigenleistung ggf. einem Fachausschuss zur weiteren Prüfung vor­
legt. Rechtsgrundlage ist ebenfalls Art. 6 Abs. 1 c) i. V. m. § 36 GewO und der Sachverständigenordnung . Zu 
diesem Zweck werden Titel, Namen, Berufe und Anschriften der Beteiligten und deren Vertreter aufgenom ­
men und verwendet. (Je nach Art des Gutachtens kommen weitere Daten wie Geburtsdaten, Funktion, Krank­
heitsdaten etc. hinzu.) Die Daten werden den der Wertermittlung zugrunde liegenden Unterlagen und ggf . 
der Gerichtsakte entnommen, anlässlich von Ortsterminen erhoben oder im Rahmen einer Recherche (z. B. 
im Katasteramt) ermittelt. Der Sachverständige unterliegt einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren, die mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Leistung erbracht wurde, beginnt . Soweit nicht Rechtsstreitig­
keiten eine Verlängerung der Aufbewahrungsfrist erfordern, wird die Sachverständigenleistung sodann un­
verzüglich vernichtet und die Daten gelöscht. 

Beteiligte können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und welche personenberngenen, betreffenden 
Daten verarbeitet werden . Anschließend kann die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung bei 
uns gespeicherter personenbezogener Daten verlangt werden. Unter den Voraussetzungen des Art . 17 
DSGVO kann die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten verlangt werden . Bei datenschutz­
rechtlichen Beschwerden können sich die Beteiligten an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden : 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel. +49 711 6155410 
E-Mail: poststelle@lfd .bwl.de 

Sachverständlgenbüro BITZER 
Blsmarckstraße 19 1 72336 Balingen 

Tel. +49 7433 2107507 
info@svb•bitzer.de I www.svb-bitzer.de ..... -... BITZER 

 



2024-060 Jungnauer Straße 2 Seite 30 von 44 
72519 Veringenstadt-Veringendorf 

S Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung-Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

LBO: 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz. über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wer­
termittlung erforderlichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV 

lmmoWertA: 
Muster-Anwendungshinweise zur lmmobilienwertermittlungsverordnung 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

S.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten 

[1] Kleiber -digital; Online - Der Kommentar zur Grundstückswertermittlung 

[2] Karten, Markt - und Strukturdaten der on-geo GmbH 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter -ProSa" (Stand 08.01.2025) erstellt. 

• 

• 

Sachverständlgenbüro BITTER 
B1smarckstraße 19 1 72336 Balingen 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

Pläne und Zeichnungen werden ohne Maßstabsangaben dargestellt. Einige Unterlagen wurden dem Sach­
verständigen teilweise schon in kopierter Form zur Verfügung gestellt oder digital fü r nur best immte 
Druckerformate optimiert. Beim Kopieren, Drucken, Scannen und Einfügen in dieses Gutachten kann es des­
halb zu Verwerfungen des ursprünglichen Maßstabes gekommen sein. 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Fotos 

Liegenschaftskarte im Maßstab 1:500 

Ansicht und Schnitt (ohne Maßstabsangabe) 

Grundbuchabruf (ohne Abt. 1 und 111) 

Sachverständigenb!lro BITZER 
Bismarckstraße 19 t 72336 Balingen 

Tel, +49 7433 2107507 
lnfo@svb-bitzer .de I www.svb-bitzer.de 

 



2024-060 

Anlage 1: Fotos 

Seite 1 von 4 

Bild 1: Vorderans icht 

Bild 2: Seitenansicht 
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